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Betreibende Partei: RAIFFEISENBANK WEINVIERTEL NORDOST eGen 

 Hauptstraße 39, 2225 Zistersdorf, FN 055056s 

 

vertreten durch: Dr. Leopold BOYER, Mag. Leopold BOYER,  

 Mag. Daniela NEUHUBER, Rechtsanwälte  

 Hauptstraße 25, 2225 Zistersdorf 

 

 

1. Verpflichtete Partei: EL-CO VHG Projektentwicklungs GmbH 

  Marc Aurel Straße 7/6d, 1010 Wien 

 

 

2. Verpflichtete Partei: Eliahu COHEN, geb. 23.04.1971 

  Zirkusgasse 52/1, 1020 Wien 

 

 

wegen: EUR 2.043.746,34 s.A. (Zwangsversteigerung) 

 

 

Auftragsgegenstand: Liegenschaft EZ 169 Grundbuch 01658 Hirschstetten  

  1220 Wien, Varnhagengasse 8 

 

 

Auftragsgrundlage: Beschluss des BG Donaustadt vom 30.06.2025 ON 10 

 

 

Auftrag: Schätzung des Verkehrswertes 

 

 

Stichtag: 18.11.2025 (Tag der zweiten Befundaufnahme) 
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Grundlagen: 1. Grundbuchauszug vom 09.07.2025 

2. Auszug aus dem Wiener Stadtplan 

3. Plandokument Nr. 7440 vom 15.07.2003 

4. Einsicht in den Bauakt 

5. Befundaufnahmen vom 20.08. und 18.11.2025 

6. Erhebung im Altlastenatlas 

7. Einheitswertbescheid vom 03.05.2023 

8. Generalmietvertrag vom 01.02.2025 

9. Untermietverträge Top 1-2, 7-8, 9, 11-12, 15 

10. Mietvertrag Top 3-4 

11. Zinsliste für August 2023 

12. Erhebung von Vergleichsobjekten 

13. Hilfsbefund des SV DI Martin Buschina vom 10.02.2026 

14. Fotos 

15. Bienert – Funk, Immobilienbewertung Österreich4 

16. Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7   
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Das Gutachten ist wie folgt gegliedert: 

 

 

A  -  B E F U N D 

 

B  -  B E W E R T U N G 

 

C  -  G U T A C H T E N 

 

D  -  B E I L A G E N 
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A  -  B E F U N D 

 

1. Befundaufnahme vom 20.08.2025 

Bei der Befundaufnahme vom 20.08.2025 waren Dr. Leopold Boyer für die Vertreter der 

betreibenden Partei, der Geschäftsführer der erstverpflichteten Partei (= zweitverpflichtete 

Partei) sowie der Generalmieter anwesend. 

 

Die allgemeinen Teile der Liegenschaft wurden besichtigt, es wurden einige Fotos angefertigt. 

 

 

2. Befundaufnahme vom 18.11.2025 

Bei der Befundaufnahme vom 18.11.2025 waren der Gerichtsvollzieher, der Schlosser, 

Dr. Leopold Boyer für die Vertreter der betreibenden Partei, der Geschäftsführer der 

erstverpflichteten Partei (= zweitverpflichtete Partei), der Generalmieter sowie der beigezogene 

SV aus dem Baufach DI Martin Buschina anwesend. 

 

Sämtliche Bestandobjekte sowie die allgemeinen Teile der Liegenschaft wurden besichtigt, es 

wurden einige Fotos angefertigt. 

 

 

3. Allgemeine Lage 

Die Liegenschaft EZ 169 Grundbuch 01658 Hirschstetten, bestehend aus dem Grundstück 

Nr. 223/4 mit der Liegenschaftsadresse Varnhagengasse 8, ist eine zwischen Stadlauer Straße 

und Konstanziagasse gelegene Mittelparzelle mit einer im Grundbuch ausgewiesenen, nicht 

weiter überprüften Gesamtfläche von 640 m². 
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Quelle: www.google.at/maps 

 

Die Infrastruktur ist gut, Einkaufsmöglichkeiten sind in ausreichendem Umfang vorhanden. 

Erholungsmöglichkeiten gibt es in den Grünzonen im Nahebereich der Liegenschaft. 

 

Die Wohnlage ist durchschnittlich. 

 

 

  

http://www.google.at/maps
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4. Verkehrssituation 

a) Öffentlicher Verkehr 

Die Liegenschaft ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahnhof Stadlau fußläufig ca. 10 Min. 

entfernt, Straßenbahnlinie 25 sowie Autobuslinien 86A, 87A, 95A und 96A) sehr gut 

erreichbar. 

 

 

Quelle: www.wien.gv.at/stadtplan 

 

  

http://www.wien.gv.at/stadtplan
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b) Individualverkehr 

Die Liegenschaft ist mit PKW gut erreichbar. 

 

 

Quelle: www.wien.gv.at/stadtplan 

 

 

Die Parksituation auf öffentlichem Grund ist aufgrund der flächendeckend an Werktagen 

zwischen 09:00 und 22:00 Uhr geltenden Kurzparkzonenregelung (im Plan rosa unterlegt) für 

städtische Verhältnisse gut. 

 

Besonders eingerichtete Kurzparkzonen sind im Plan hellblau gekennzeichnet. 

 

In der Nähe befindet sich eine öffentliche Parkgarage.  

 

Auf der Liegenschaft selbst gibt es keine Pkw-Abstellplätze. 

 

  

http://www.wien.gv.at/stadtplan
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5. Lärmsituation 

a) Straßenverkehr 

Die Varnhagengasse wird als Einbahn Richtung Konstanziagasse geführt und ist schwach 

befahren.  

 

Die Verkehrsbelastung ist gering, gemäß der Lärmkarte - Straßenverkehr 2022 überschreitet 

der Tag – Abend – Nachtlärmpegel im 24 Stunden Durchschnitt gemessen in 4 Meter Höhe 

über dem Boden, den Schwellenwert von 60 Dezibel nicht. 

 

 

Quelle: www.laerminfo.at 

  

http://www.laerminfo.at/
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b) Schienenverkehr 

Die Lärmbelastung durch die in der Konstanziagasse geführte Straßenbahnlinie 25 reicht nicht 

bis zur gegenständlichen Liegenschaft. 

 

Gemäß der Lärmkarte - Schienenverkehr 2022 erreicht der Tag – Abend – Nachtlärmpegel im 

24 Stunden Durchschnitt den Schwellenwert von 60 Dezibel nicht. 

 

 

Quelle: www.laerminfo.at 

  

http://www.laerminfo.at/
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6. Flächenwidmung und Bebaubarkeit 

Die Liegenschaft ist als Bauland – Wohngebiet gewidmet. 

 

Im straßenseitigen Bereich gilt Bauklasse II geschlossen mit einer Trakttiefe von 12 Metern. 

 

Im rückwärtigen Bereich gilt Bauklasse I geschlossen mit einer Höhenbeschränkung auf 4 Meter 

und einer Beschränkung der Bebaubarkeit auf 30 % der Bauplatzfläche. Aufgrund der in diesem 

Bereich geltenden Besonderen Bebauungsbestimmungen sind die auf den mit BB2 bezeichneten 

Flächen zur Errichtung gelangenden Dächer als Flachdächer mit einer Neigung von maximal 

5 Grad auszubilden. Dächer von Gebäuden, die eine Fläche von mehr als 100 m² aufweisen, sind 

entsprechend dem Stand der technischen Wissenschaften zu begrünen. Technische bzw. der 

Belichtung dienende Aufbauten sind im erforderlichen Ausmaß zulässig. 

 

 

 Quelle: www.wien.gv.at/flaechenwidmung 

 

 

  

http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung
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7. Kontaminierung 

Aufgrund einer Novelle des Altlastensanierungsgesetzes werden seit 01.01.2025 keine 

Verdachtsflächen mehr bekannt gegeben. 

 

Die Karte zeigt nur mehr jene Flächen, von denen aufgrund von Abfallablagerungen oder 

Untergrundverunreinigungen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen oder die 

Umwelt ausgeht und die deshalb in der Altlastenatlas-Verordnung als Altlasten ausgewiesen 

sind. 

 

Quelle: https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten 

 

 

Für eine Kontaminierung der gegenständlichen Liegenschaft bestehen keine Anhaltspunkte. 

  

https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/addrsearch/
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8. Beschreibung der Liegenschaft 

Die Liegenschaft hat einen rechteckigen Grundriss und ist eben. 

 

 

Quelle: https://earth.google.com 

 

 

9. Anschlüsse 

Wasser, Kanal, Strom, Gas 

 

 

  

https://earth.google.com/
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10. Beschreibung der Gebäude 

a) Allgemeines 

Der Straßentrakt besteht aus Keller, Erdgeschoss und zwei Obergeschossen, der an der rechten 

Grundgrenze angebaute Seitentrakt besteht aus Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Die 

Dachböden sind unausgebaut, es existieren weder eine Gegensprechanlage noch ein Lift. 

 

Sämtliche Wohnungen und die allgemeinen Teile des Hauses befinden sich in desolatem, 

sanierungsbedürftigem Zustand. 

 

 

b) Errichtung und Bewilligungen 

Im Jahr 1903 wurde auf der Liegenschaft ein Wohnhaus samt Nebengebäude errichtet. Die 

Baubewilligung wurde mit Bescheid vom 05.05.1903 erteilt, nach einer Planauswechslung 

erfolgte die endgültige Benützungsbewilligung mit Bescheid vom 02.10.1903. 

 

Im Jahr 1913 wurden die Wohnungen Top 5 und 6 zusammengelegt. Die Bauanzeige wurde 

mit Bescheid vom 27.10.1913 zur Kenntnis genommen, Planunterlagen hierzu liegen im nicht 

Bauakt auf. 

 

Im Jahr 1988 wurden in der Wohnung Top 12 Räume umgewidmet und durch Errichtung von 

Scheidewänden im Vorraum ein Bad und ein WC geschaffen. Die Baubewilligung wurde mit 

Bescheid vom 20.08.1988 erteilt, die Bestätigung der plangemäßen Ausführung erfolgte mit 

Kanzleivermerk vom 04.04.2017. 

 

 

c) Gesamtnutzfläche 

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzflächenangaben wurde die Nutzfläche anhand der 

Einreichpläne durch den beigezogenen SV aus dem Baufach DI Martin Buschina geschätzt. Die 

Details sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 
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Tabelle 1 

 
 

 

11. Einheitswert 

Laut Schreiben des Finanzamts Österreich vom 15.07.2025 beträgt der erhöhte Einheitswert für 

die gesamte Liegenschaft zum Stichtag 01.01.2022 EUR 16.700,00.  

 

 

12. Rechtsverhältnisse 

Mit Generalmietvertrag vom 01.02.2025 wurden sämtliche Bestandobjekte mit Ausnahme der 

Wohnung 3-4 befristet bis 01.02.2030 an Alajraf Khalil, geb. 15.12.1983 vermietet. 

 

Nach Auskunft des Generalmieters wurden sämtliche Untermietverträge ebenfalls befristet bis 

längstens 01.02.2030 abgeschlossen. 

 

Die Wohnung Top Nr. 3-4 ist seit dem Jahr 1973 auf unbestimmte Zeit vermietet. 

 

 

13. Mietzins 

Der monatliche Nettomietzins (Hauptmietzins inkl. Betriebskosten) für die mit 

Generalmietvertrag vermieteten Objekte beträgt insgesamt EUR 3.541,67.  

 

Der monatliche Nettohauptmietzins (Hauptmietzins exkl. Betriebskosten) für die Wohnung 

Top 3-4 beträgt ca. EUR 75,60.  

 

Es wurde keine Kautionen erlegt.  

Geschoss Stg. Objekt Top  Nfl./m²

EG 1 Whg 1-2 49,00

EG 1 Whg 3-4 61,00

1 1 Whg 5-6 68,00

1 1 Whg 7-8 83,00

2 1 Whg 9-10 60,00

2 1 Whg 11-12 83,00

EG 2 Whg 13 31,00

EG 2 Whg 14 46,00

1 2 Whg 15 32,00

1 2 Whg 16 47,00

Gesamt 560,00
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14. Lasten 

Es bestehen keine bewertungsrelevanten Lasten. 

 

 

15. Aushaftende Abgaben 

Gemäß Schreiben der MA 6 vom 16.07.2025 haften folgende Forderungen unberichtigt aus: 

 

Grundsteuer  EUR 244,84 

Müllabfuhrabgabe  EUR 933,26 

zuzüglich Pfändungsgebühr EUR 30,00 

Wasser-/Abwassergebühr  EUR 2.881,99 

zuzüglich Pfändungsgebühr EUR 10,00 

Gesamt EUR 4.100,09 

 

 

16. Sanierungskosten 

Die Kosten für eine durchgreifende Sanierung der allgemeinen Teile des Hauses, sämtlicher 

Bestandobjekte, der Außenanlagen sowie für den Dachgeschossausbau betragen gemäß dem 

Hilfsbefund des beigezogenen Sachverständigen aus dem Baufach, DI Martin Buschina  

 

netto   EUR 2.370.000,00 

zuzüglich Umsatzsteuer EUR 474.000,00 

insgesamt EUR 2.844.000,00 

 

Die Nettokosten setzten sich zusammen wie folgt: 

Sanierungskosten allgemeine Teile samt Außenanlagen EUR 450.000,00 

Sanierungskosten der Bestandobjekte EUR 820.000,00 

Dachgeschossausbau EUR 1.100.000,00 

Netto gesamt EUR 2.370.000,00 

 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine Grobschätzung handelt.  

 

Die Details sind dem in der Anlage angeschlossenen Hilfsbefund zu entnehmen. 
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B  -  B E W E R T U N G 

 

1. Der Verkehrswert 

Als Verkehrswert wird jener Wert der Liegenschaft bezeichnet, der bei einer Veräußerung der 

Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann. 

 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass dieser Preis auch in absehbarer Zeit von einem 

Interessenten bezahlt würde, wobei auch die Anzahl potenzieller Käufer eine Rolle spielt. 

 

Bei der Verkehrswertermittlung sind sämtliche wertrelevanten Umstände zu berücksichtigen, 

das heißt auch das Entwicklungspotential einer Liegenschaft. 

 

 

2. Bewertungsmethoden 

a) Allgemeines 

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) nennt als Methoden der Bewertung das 

Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6). 

 

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens hängt in erster Linie davon ab, um welches Objekt es 

sich handelt, nämlich um ein Objekt, das eher für die Eigennutzung oder die Vermietung 

gedacht ist. 
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b) Vergleichswertverfahren (§ 4 LBG) 

§ 4. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich 

erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare 

Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit 

der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und 

geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder 

Abschläge zu berücksichtigen. 

(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in 

zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie 

vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen 

im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 

(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 

persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur 

herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst 

werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 

 

Dem Vergleichswertverfahren wird überall dort der Vorzug gegeben, wo genügend 

vergleichbare Objekte vorhanden sind, insbesondere bei nicht vermieteten 

Eigentumswohnungen.  

 

Dies ist auch in der Literatur anerkannt (Zum Themenschwerpunkt „Der Vergleich macht 

sicher“ siehe auch die Österreichische Zeitschrift für Liegenschaftsbewertung ZLB, Heft 4/14). 
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c) Ertragswertverfahren (§ 5 LBG) 

§ 5. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit 

nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen 

Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln 

(Ertragswert). 

(2) Hiebei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache 

tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, 

Instandhaltung und Verwaltung der Sache (Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung 

vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie 

nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags 

ist überdies auf das Ausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten 

Bedacht zu nehmen. 

(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar 

oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren 

Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache 

nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung 

entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen 

oder allgemein anerkannte statistische Daten herangezogen werden. 

(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art 

üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 

 

Das Ertragswertverfahren wird dort angewendet, wo die Erzielung eines Ertrages wirtschaftlich 

im Vordergrund steht. 

 

Klassischer Anwendungsfall ist das Zinshaus, dessen Nutzungsbestimmung es ist, aus den 

Nettoerträgen eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften 

(Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7, 89). 

 

Dieses Verfahren wird allerdings auch dort angewendet, wo die Erzielung von Erträgen bei 

Einzelobjekten im Vordergrund steht, wie bei vermieteten Eigentumswohnungen 

(z.B. Vorsorgewohnungen). 
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d) Sachwertverfahren  

§ 6. (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des 

Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des 

Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 

(2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen 

vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, die 

sich demgegenüber aus der Bebauung oder Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder 

deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu 

berücksichtigen. 

(3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist in 

der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die technische und wirtschaftliche 

Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende 

Umstände, wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche 

Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert 

zu berücksichtigen. 

 

Das Sachwertverfahren wird vor allem dann angewendet, wenn die Eigennutzung bebauter 

Liegenschaften im Vordergrund steht (vgl. Stabentheiner, LBG, Anm 3 zu § 7). 

 

Es sind daher die Beschaffungskosten für die Liegenschaft sowie die darauf vorhandenen 

Baulichkeiten von vorrangiger Bedeutung, Renditeerwägungen treten in den Hintergrund. 

 

Dies hängt vor allem damit zusammen, dass derartige Objekte nach individuellen Vorstellungen 

und persönlichem Geschmack errichtet werden und nicht – wie bei Renditeüberlegungen – ein 

Durchschnittsgeschmack und eine möglichst leichte Vermietbarkeit im Vordergrund stehen. 

 

Das Sachwertverfahren wird daher als Wertermittlungsverfahren dort angewendet, wo die 

obigen Kriterien eindeutig zutreffen, wie etwa beim Ein- bzw. Zweifamilienhaus, wo die 

Anwendung des Ertragswertverfahrens mangels Interesse der überwiegenden Erwerberschicht 

an einem Ertrag ausscheidet. 

 

  



 

 

        Seite 21 von 80  

e) Residualwertverfahren 

In der Immobilienbewertung wird die Residualwertmethode oft zur Herleitung eines 

sogenannten „tragfähigen Grundwertes“ eingesetzt. Am häufigsten wird das Verfahren von 

Bauträgern angewendet.  

 

Mit dieser Berechnung soll überprüft werden, ob es sich lohnt, ein Projekt zu realisieren.  

 

Methodisch fügt sich die Residualwertmethode innerhalb des Ablaufs einer Projektentwicklung 

in die sogenannte Machbarkeitsstudie ein.  

 

Ausgangspunkt der Residualwertmethode ist immer der „fiktive Wert“ einer Liegenschaft, nach 

dem das Grundstück entwickelt wurde.  

 

Ausgehend vom Verkehrswert des fiktiv neu bebauten Grundstückes werden alle Kosten, die 

durch die Bebauung anfallen, in Abzug gebracht.  

 

Die Differenz zwischen dem fiktiven Wert und diesen Kosten wird als „Residuum“ („das, was 

übrigbleibt“) bezeichnet.  

 

Da gerade bei größeren Liegenschaften der Wert wesentlich von Art und Dichte der Bebauung 

abhängt, sind Vergleichswerte unbebauter Grundstücke kaum auffindbar.  

 

Mit Hilfe der Residualwertmethode wird es möglich, realistische Ansätze für den Bodenwert 

zu ermitteln. 

 

Die Anwendung des Residualwertverfahrens ist auch bei Sanierungsprojekten zulässig, 

allerdings umfasst das „Residuum“ bei bebauten Grundstücken nicht nur den Bodenwert, 

sondern auch den Wert des Gebäudebestandes. 

 

Das Residualwertverfahren ist zwar nicht ausdrücklich im Liegenschaftsbewertungsgesetz 

genannt, aber in Literatur und Praxis anerkannt (vgl. z.B. Ö-NORM B 1802-3). 
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f) Marktanpassung 

Allen Bewertungsverfahren ist gemeinsam, dass das Ergebnis der jeweiligen Methode nicht 

ungeprüft dem Gutachten zugrunde zu legen, sondern dahingehend zu überprüfen ist, ob der 

Wert auf dem Markt auch tatsächlich erzielt werden kann, d.h. dem Verkehrswert der 

Liegenschaft entspricht.  

 

In allen Wertermittlungsverfahren hat dies im Wege der Marktanpassung zu geschehen, es ist 

daher zu überprüfen, ob Interessenten bereit sind, den so ermittelten Preis auch tatsächlich zu 

bezahlen (vgl. Stabentheiner, LBG, Anm 4 zu § 7). 

 

 

3. Wahl der Bewertungsmethoden 

Da fast das gesamte Haus bis 01.02.2030 befristet vermietet ist, erfolgt für diesen Zeitraum die 

Bewertung nach dem Ertragswertverfahren. 

 

Erst danach kann ein Bauprojekt realisiert werden, die Bewertung der weiteren Entwicklung 

erfolgt nach dem Residualwertverfahren. 

 

Beide Teilwerte ergeben den Verkehrswert. 

 

 

4. Rundungsdifferenzen 

Die Darstellung der Zahlen erfolgt in der Regel mit zwei Stellen hinter dem Komma, lediglich 

der Kapitalisierungsfaktor wird mit vier Stellen hinter dem Komma dargestellt. 

 

Aufgrund der Berechnung mit Excel-Tabellen können geringfügige Rundungsdifferenzen 

auftreten. 

 

 

5. Ertragswert 

a) Grundlagen 

Exakte Zahlen über den monatlichen Nettohauptmietzins liegen nicht vor. Übergeben wurde 

lediglich eine – nicht aktuelle – Zinsliste vom August 2023.  
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Der monatliche Nettohauptmietzins wird daher unter der Annahme eines Betriebskostenanteils 

von EUR 2,00 pro Quadratmeter Nutzfläche für die mit Generalmietvertrag vermieteten 

Flächen wie folgt angenommen: 

 

Nettohauptmietzins laut Generalmietvertrag EUR  2.543,67 

Nettohauptmietzins Wohnung 3-4 EUR 75,60 

Gesamt EUR 2.619,27 

 

 

b) Nutzungsdauer 

Als Nutzungsdauer wird die Restlaufzeit des Generalmietvertrages herangezogen. 

 

Wenngleich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt werden kann, dass sämtliche 

Verträge befristet abgeschlossen wurden, so wird bei der Bewertung dennoch davon 

ausgegangen, dass nach Ablauf der Befristung des Generalmietvertrages sämtliche Objekte 

vollständig geräumt zurückgestellt werden. 

 

Weiters wird aufgrund der langen Projektentwicklungsdauer damit kalkuliert, dass das Objekt 

zu diesem Zeitpunkt vollständig bestandfrei sein wird. 

 

 

c) Zinssatz 

Unter Berücksichtigung der Kapitalmarktverhältnisse erachte ich einen Kapitalisierungs-

zinssatz von 3 % als angemessen. 

 

 

d) Kapitalisierungsfaktor 

Ausgehend von einer Restnutzungsdauer von 4,17 Jahren und einem Zinssatz von 3 % beträgt 

der Kapitalisierungsfaktor 3,8655. 

 

 

e) Laufende Instandhaltung 

Diese Position wird nicht in Ansatz gebracht, da während der Restlaufzeit nicht mit 

Instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen ist.  
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f) Mietausfallwagnis 

Damit wird das Wagnis einer Ertragsminderung durch uneinbringliche Mietrückstände oder 

Leerstände bezeichnet. Dieses beträgt für Wohnungen 2 %. 

 

 

g) Ertragswertanteil 

Rohertrag monatlich EUR  2.619,27 

 

Rohertrag jährlich EUR 31.431,20 

Mietausfall 2 % - EUR 628,62 

Reinertrag EUR 30.802,58 

Kapitalisierter Reinertrag (EUR 30.802,58 x 3,8655) EUR 119.067,37 

Ertragswert gerundet EUR  119.100,00 

 

 

6. Residualwertanteil 

a) Sanierungs- und Ausbaukosten 

Gemäß dem Hilfsbefund des SV DI Martin Buschina vom 10.02.2026 betragen die Sanierungs- 

und Ausbaukosten – wie bereits oben erwähnt – EUR 2.370.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer, 

insgesamt daher EUR 2.844.000,00. 

 

 

b) Sonstige Kostenfaktoren 

Da bereits jetzt Vorbereitungsarbeiten für die Neuprojektierung durchgeführt werden können 

ist davon auszugehen, dass bei Ablauf des bis 01.02.2030 befristeten Bestandverhältnisses eine 

bereits rechtskräftige Baubewilligung vorliegt, sodass im März 2030 mit den Bauarbeiten 

begonnen werden kann.  

 

Als voraussichtliche Baudauer werden eineinhalb Jahre angenommen. 

 

Als Kostenfaktoren sind die Finanzierungskosten für die Baukosten anzusetzen, wobei diese 

bis zur Fertigstellung kalkuliert wurden. Da die Zahlung der Rechnungen üblicherweise nach 

Baufortschritt erfolgt, müssen nicht die gesamten Baukosten während der gesamten Baudauer 

finanziert werden, sondern durchschnittlich zur Hälfte.   
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Aufgrund der Lage auf dem Kapitalmarkt zum Gutachtensstichtag wird ein Zinssatz von  

3,5 % p.a. als angemessen angenommen.  

 

Hinzu kommen noch die Eintragungsgebühren für das Pfandrecht mit 1,2 %. 

 

Da bei einem Abverkauf im Wohnungseigentum kein Vorsteuerabzug besteht, wurden alle 

Kosten einschließlich Umsatzsteuer ermittelt. 

 

Wagnis und Gewinn wurden mit 10 % des Gesamtverkaufspreises kalkuliert. Darin sind auch 

Vermarktungskosten beinhaltet. 

 

Mit einer Fertigstellung ist bis September 2031 zu rechnen, das Residuum ist daher über die 

Projektentwicklungslaufzeit zu diskontieren. Als Zinssatz werden ebenso wie bei der 

Kapitalisierung des Ertrages 3 % als angemessen angenommen. 

 

Die Grunderwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, Pfandrecht 

Vertragserrichtung samt grundbücherlicher Durchführung,) betragen 7,6 % und sind in der 

nachfolgenden Tabelle 2 dargestellt. 

 

Tabelle 2 

 

 

 

c) Verkaufspreise 

Aufgrund durchgeführter Erhebungen erachte ich unter Zugrundelegung eines nach der 

Sanierung als sehr gut angenommenen Gesamtzustandes nachstehende Verkaufspreise für 

angemessen. 

• Erdgeschoss  EUR  4.000,00 

• erstes bis drittes Obergeschoss EUR 4.700,00 

• Dachgeschosse  EUR  6.500,00 

  

Grunderwerbsteuer 3,5

Eintragungsgebühr 1,1

Pfandrecht 1,2

Vertrag 1,8

Gesamt 7,6
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Daraus ergibt sich ein kalkulierter Gesamtverkaufspreis von EUR 4.646.100,00, der in der 

nachfolgenden Tabelle 3 detailliert dargestellt ist. 

 

Tabelle 3 

 

 

 

d) Residualwertberechnung 

Die sich aus den obigen Ausführungen ergebenden Berechnungen sind in der Tabelle 4 

detailliert dargestellt. 

 

Tabelle 4 

 

 

 

7. Verkehrswert 

Wie bereits oben ausgeführt setzt sich der Verkehrswert aus dem Ertragswertanteil sowie dem 

Residualwertanteil zusammen.  

 

Daraus ergeben sich folgende Berechnungen: 

 

Ertragswertanteil  EUR  119.100,00 

Residualwertanteil  EUR  956.400,00 

Gesamt  EUR  1.075.500,00  

Nutzfläche/m² Geschoss Einzelpreis Gesamt/EUR

187,00 EG 4 000,00 748 000,00

373,00 1 bis 3 4 700,00 1 753 100,00

330,00 DG 6 500,00 2 145 000,00

Gesamt 4 646 100,00

EUR 

Gesamtverkaufspreis 4 646 100,00

Unternehmerisches Wagnis und Gewinn 0,10 -464 610,00 

Sanierungskosten inkl. USt -2 844 000,00 

Finanzierung Sanierungskosten inkl Pfandrecht 0,03825 -108 783,00 

Gesamtverkaufspreis abzüglich Entwicklungskosten 1 228 707,00

diskontiert auf den Einwicklungshorizont 0,8375 1 029 042,11

Grunderwerbsnebenkosten 0,076 -72 683,27 

Residualwert 956 358,84

Residualwert gerundet 956 400,00

Residualwertberechnung
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C  -  G U T A C H T E N 

 

Der Verkehrswert der im Befund genauer beschriebenen Liegenschaft beträgt zum 

Gutachtensstichtag 

 

EUR 1.075.500,00 

 

(in Worten: Euro eine Million 

fünfundsiebzigtausendfünfhundert) 

 

 

Die gemäß § 143 Abs. 1 EO zu übernehmenden Abgaben betragen insgesamt EUR 4.100,09. 
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D  -  B E I L A G E N 

 

1. Grundbuchauszug vom 09.07.2025 

2. Generalmietvertrag vom 01.02.2025 

3. Mietvertrag Top 3-4 vom 10.09.1973 

4. Hilfsbefund des SV DI Martin Buschina vom 10.02.2026 

5. Lageplan 

6. Grundrisse  

7. Ansicht 

8. Schnitt 

9. Fotodokumentation 
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GB 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 01658 Hirschstetten                         EINLAGEZAHL   169 

BEZIRKSGERICHT Donaustadt 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 2134/2025 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   223/4     GST-Fläche               640 

             Bauf.(10)                384 

             Gärten(10)               256  Varnhagengasse 8 

Legende: 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

************************************* B *************************************** 

   4 ANTEIL: 1/1 

     EL-CO VHG Projektentwicklungs GmbH (FN 562833x) 

     ADR: Marc Aurel Straße 7/6d, Wien   1010 

      a 6060/2021 IM RANG 4877/2021 Kaufvertrag 2021-08-25 Eigentumsrecht 

************************************* C *************************************** 

   4  a 6060/2021 Pfandurkunde 2021-09-10 

          PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 2.220.000,-- 

          für Raiffeisenbank Weinviertel Nordost eGen (FN 55056s) 

      b 2793/2024 Hypothekarklage (BG Gänserndorf - 16 C 500/24k) 

      c 2023/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens 

          siehe C-LNR 6 

   6  a 2023/2025 IM RANG 6060/2021 IM RANG 4670/2024 Einleitung des 

          Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von vollstr EUR 

          2.043.746,34 samt 6,75 % Z, 6 % VZ seit 3.4.2024 bei 

          vierteljährlicher Kapitalisierung der Zinsen, Antragskosten 

          EUR 8.286,06 

          für Raiffeisenbank Weinviertel Nordost eGen, FN 55056s 

          (20 E 17/25w) 

      b 2023/2025 Pfandrecht siehe C-LNR 4 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 09.07.2025 13:11:53 
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Lageplan 
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Straßentrakt - Kellergeschoss 
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Straßentrakt - Erdgeschoss  
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Straßentrakt - Obergeschoss 1 
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Straßentrakt - Obergeschoss 2 
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Straßentrakt - Dachboden 
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Hoftrakt - Erdgeschoss, Obergeschoss 
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Ansicht  
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Schnitt 

 

 



 

 

        Seite 63 von 80  

 
 

 
 

 
 



 

 

        Seite 64 von 80  

          
 

 

          



 

 

        Seite 65 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 66 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 67 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 68 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 69 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 70 von 80  

          
 

 

          



 

 

        Seite 71 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 72 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 73 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 74 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 75 von 80  

          
 

 

          
 



 

 

        Seite 76 von 80  

 
 

 
 

 



 

 

        Seite 77 von 80  

 
 

 
 

 



 

 

        Seite 78 von 80  

 
 

 
 

 



 

 

        Seite 79 von 80  

 
 

 
 

 
 



 

 

        Seite 80 von 80  

          
 

 

          


